
Pachtvertrag 

zwischen dem 

Landkreis Friesland, vertreten durch den Landrat Sven Ambrosy 

und der 

Gemeinde Bockhorn, vertreten durch den Bürgermeister Andreas Meinen 

§ 1 

Pachtgegenstand 

Pachtgegenstand ist die ehemalige Bahntrasse auf dem Gebiet der Gemeinde Bockhorn mit 

folgenden Flurstücken: 

Flur Zähler Nenner Fläche (m²) 
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5395 

16 92 28 5336 
 

   

    

§ 2 

Pachtdauer 

Der Pachtvertrag wird für 25 Jahre geschlossen. Wird er nicht ein Jahr vor Ende der 

Pachtzeit gekündigt, verlängert er sich um weitere fünf Jahre. 

§ 3 

Pachtzins 

Es wird kein Pachtzins erhoben. 

§ 4 

Bestimmungen 

Die Gemeinde Bockhorn verpflichtet sich, auf der alten Bahntrasse einen Rad- und 

Wanderweg anzulegen. 

Die Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht obliegt der Gemeinde; sie trägt auch alle 

weiteren Lasten. 

Der Landkreis wird von sämtlichen Verpflichtungen freigestellt. 

 

Jever, den             2018 

 

Ambrosy                    Meinen 


